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IM FOCUS

Kompensation von Landschaftsnachteilen beim Bau von DokNr. 24082179

Windrädern
Eingriffe in das Landschaftsbild, insbesondere bei großen und hohen Windenergieanlagen, müssen kompen-
siert werden. So sieht es das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vor. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
zielt Landschaftsschutz auf den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes der
Landschaft ab. Was das konkret heißt, wird durch die jeweiligen naturschutzfachlichen Einschätzungen der
zuständigen Behörden – zumeist auf Landesebene – geregelt. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) mit seinem Urteil vom 12. 09. 2024 – 7 C 3.23 die vielfach geltenden landesrechtlichen Regelungen
zur Kompensation und damit eine langjährige Verwaltungspraxis in Frage gestellt.

Kompensation kann einmal in Form der Realkompensation – z. B. durch den Rückbau vergleichbarer Bau-
werke – oder durch Ersatzgeldzahlungen, also den monetären Ausgleich der entstehenden Nachteile für das
Landschaftsbild, erfolgen. Der Bund hat von seiner Verordnungskompetenz zur Festlegung von Einzelheiten
von Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der Höhe der Ersatzzahlung
keinen Gebrauch gemacht. Somit gelten die länderspezifischen Bestimmungen zur Kompensation von Ein-
griffen in das Landschaftsbild durch Windenergieanlagen gemäß den jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen.

Im vorliegenden Verfahren wendeten sich die Kläger gegen die Verpflichtung zu Ersatzzahlungen für den
Bau von fünf Windkraftanlagen in Brandenburg. Sie hatten verschiedene Vorschläge für eine Realkompensa-
tion vorgelegt, etwa den Abriss einiger leerstehender Stallgebäude, die in einiger Entfernung zu den Anlagen
standen, und die Anpflanzung zusätzlicher Gehölze und Hecken. Das Land Brandenburg sah diese Maßnah-
men als nicht geeignet an, den Eingriff auszugleichen: Es fehle ein hinreichender Zusammenhang zwischen
Eingriff und geplanten Maßnahmen. Der brandenburgische „Kompensationserlass Windenergie“ sehe als
Realkompensation ausschließlich den Rückbau vergleichbarer Bauwerke, also Masten und Hochbauten, vor
und im Übrigen eine Ersatzgeldleistung.

Dem widersprach das BVerwG: der brandenburgische Kompensationserlass lege einen rechtlichen Maß-
stab zugrunde, der über die Anforderungen des BNatSchG und der dazu ergangenen Rechtsprechung des
BVerwG hinausgehe. In Betracht komme nicht nur der Rückbau von mastartigen oder anderen vertikalen
Strukturen, vielmehr seien auch Maßnahmen heranzuziehen, die auf anderem Wege den Landschaftswert in
dem betroffenen Naturraum steigerten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die von den Klägern vorgesehenen
Maßnahmen eine zumindest teilweise gleichwertige Widerherstellung oder Neugestaltung darstellten.

Nach der bisherige Praxis leisteten Errichter von Windkraftanlagen in der Regel Ersatzzahlungen und
konnten so mit wenig Aufwand Eingriffe in das Landschaftsbild kompensieren. Weitere Maßnahmen zur
Realkompensation und deren Bewertung wurden eher selten durchgeführt. Das kann sich jetzt ändern. Man
darf davon ausgehen, dass die Entscheidung des BVerwG die Verfahrensdauer und den finanziellen und
personellen Aufwand bei Behörden und Projektierenden erheblich ändert. Neben einer dann erforderlichen
Änderung der landesnaturschutzrechtlichen Regelungen könnte es auch eine bundeseinheitliche Kompensa-
tionsregelung im BNatSchG geben. Es bleibt spannend!

– MS –
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